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Antwort der Sehweizerisehen Volkspartei (SVP) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehmlas­
sung Stellung zu nehmen. Gerne aussern wir uns dazu wie folgt: 

Die SVP lehnt die Vorlage entsehieden ab. Besehlüsse, Strategien wie aueh 
Geset;ze sowie deren Anpassungen müssen geeignet sein, die Rahmenbe­
dingungen für Wirtsehaft und Bevõlkerung nieht nur zu erhalten, sondern 
kiar zu verbessern. Grundsãtze wie Planbarkeit, Reehts- und Investitionssi­
eherheit aber aueh die finanzielle Tragbarkeit für kleine und mittlere Unter­
nehmen und die Privatwirtsehaft wie aueh die Unabhãngigkeit vom Ausland 
sind dabei die Riehtsehnur, an weleher si eh neue Vorhaben orientieren müs­
sen. 

Diese Vorgaben sind mit der Energiestrategie bei weitem nieht gegeben. Im 
Gegenteil: Ohne einen Masterplan, ohne naehvollziehbare Fakten, alleine auf 
mõgliehe künftige Szenarien aufbauend, wird unsere bis anhin bewãhrte 
und bezahlbare Energieversorgung und damit ein wiehtiger Baustein unse­
res Wohlstands und Waehstums, leiehtfertig aufs Spiel gesetzt. Solehe Luft­
sehlõsser sind nieht nur widersinnig, sondern gefãhrlieh, gaukeln sie doeh 
der Bevõlkerung und Teilen der Wirtsehaft vor, mit den postulierten Mass­
nahmen würde die künftige Versorgung mit Energie nieht nur weiterhin si­
ehergestellt sein, sondern sogar noeh zusãtzliehe Arbeitsplãtze gesehaffen. 

Das Gegenteil wird der Fali sein. Die Energiekosten werden steigen, Ar­
beitsplãtze werden nieht gesehaffen, sondern umgelagert - die Belastungen 
für die Bevõlkerung, insbesondere aueh für die kleinen und mittleren Unter­
nehmen werden signifikant ansteigen, der Fõderalismus sowie die Freiheit 
des Einzelnen werden mit staatliehen Umerziehungs- und Anpassungsmass­
nahmen sehleiehend aufgelõst. 

Dabei geht der Bundesrat in seiner Strategie ausserst perfid vor. Die in der 
Vernehmlassung gemaehten Vorsehlãge beziehen si eh nur auf die erste 
Phase des Umbaus der bestehenden Energieversorgung - viele Massnahmen 
und damit aueh deren Auswirkungen werden erst in den nãehsten lahrzehn­
ten in einer zweiten bzw. dritten Phase siehtbar gemaeht, in einer Zeit, wo 
eine Umkehr vom eingesehlagenen Weg praktiseh nieht mehr mõglieh ist. 



Ein solches Vorgehen ist inakzeptabel, zeigt aber auch deutlich, dass eine 
ganzheitliche Idee nicht vorhanden ist, sondern die Energiestrategie mit ih­
ren vielen Unbekannten und Variablen eine eigentliche "Blackbox" darstellt. 

Die SVP fordert deshalb nachdrücklich, dass die Energiestrategie alle auch 
in den kommenden Phasen geplanten Projekte konkret auflistet und anstelle 
von schwammigen Verbrauchs- und Produktionszielen ein detaillierter Mas­
terplan mit jedem Projekt und Vorhaben wie auch genauen Daten zur Pro­
duktion bzw. Inbetriebnahme oder mõglichen Einsparungen vorgelegt wird. 
Ebenso sind Mõglichkeiten zur Abkehr der Strategie vorzusehen, sollten die­
se Meilensteine nicht erreicht werden. Ohne diese Punkte bleibt die Ener­
giestrategie ein unrealistischer, ideologisch verbramter und gefahrlicher 
Weg ins Nichts. 

Die SVP fordert eine realistische Energiepolitik, welche ei ne Versorgung mit 
genügend, kostengünstiger, mõglichst unabhangiger und sicherer Energie 
garantiert. Sie hat vor diesem Hintergrund die Pia ne des Bundesrates be­
reits frühzeitig ausführlich und intensiv unter die Lupe genommen und in 
einem Positionspapier ein realistisches Gegenkonzept entwickelt welches 
auf folgenden Grundsatzen im Strombereich basiert: 

Ersatz von 3TWh bis ca. 2030 durch mehr Wasserkraft. Dies bedingt eine klare 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für diesen Energietrager. So ist das Ver­
bandsbeschwerderecht diesbezüglich aufzuheben und die Verfahren sind zu straf­
fen. 
Ersatz von 3TWh bis ca. 2030 durch mehr neue erneuerbare Energien (Wind, 
Photovoltaik, Biomasse). Dies 5011 mit einer Aufhebung der prozentualen KEV­
Deckelung erreicht werden, mit Ausnahme der Photovoltaik, welche aufgrund ih­
rer geringen Wirkung weiterhin begrenzt bleibt. Auch hier sind die Verfahren für 
Projekte zu kürzen und der Einfluss des Beschwerderechts massiv zu verringern. 
Die Laufzeit der bestehenden KKWs betragt, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit vo­
rausgesetzt, mindestens 60 Betriebsjahre. Dies gibt die dringend benõtigte Ver­
sorgungssicherheit, bis neue Produktionsanlagen zur Verfügung stehen. 
Ersatz von 3TWh und Kompensation des steigenden Stromverbrauchs (jahrlicher 
Zuwachs +0.5%, was 6TWh ergibt) bis ca. 2030 durch ein neues KKW moderns­
ter Bauart. 
Bei Ablehnung eines neuen KKW durch die Bevõlkerung müsste die fehlende 
Elektrizitat im Sinne der Versorgungssicherheit mittels teurer Stromimporte oder 
grossflachigem Einsatz emissionsintensiver, fossiler Energien für die Strompro­
duktion (Kohle, OI, GuD und WKK mit fossilem Erdgas) sichergestellt werden. Die 
Anpassung der klimapolitischen Gesetze ist hierfür unumganglich. 

Für zusatzliche Informationen zum Energiekonzept der SVP verweisen wir auf unser 
Positionspapier vom August 2012. 

Mit den postulierten Eckwerten wird es auch in Zukunft mõglich sein, ei ne 
bezahlbare, den Anforderungen von Wirtschaft und Bevõlkerung genügende 
und weitgehend unabhangige Energieversorgung sicherzustellen. Damit die 
Bevõlkerung und Wirtschaft rasch Klarheit über den künftigen Weg in der 
Energiepolitik bekommt, sind die gesamten Massnahmen der Strategie und 
damit auch alle weiteren Punkte der kommenden Phasen ohne Umschweife 
auf den Tisch zu legen und diese Vorschlage mittels eines Rahmengesetzes 
rasch zur Abstimmung zu bringen. 
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AlIgemeines 
Eine funktionierende, bezahlbare Energieversorgung ist unabdingbar für Wirtschaft 
und Bevõlkerung. Der Energie kommt in unserem rohstoffarmen Land eine Schlüssel­
rolle bei Wachstum und Wohlstand zu. Unter anderem als Folge einer Abkehr von 
fossilen Rohstoffen wird es zu einer weiteren Elektrifizierung kommen. Dies 
führt zusammen mit der hohen Zuwanderung und neuen, auf Elektrizitãt 
angewiesenen technischen Anwendungen dazu, dass wir in Zukunft nicht 
weniger, sondern sogar mehr Strom brauchen werden - eine Annahme, welche 
der Bundesrat bis anhin stets in seinen energiepolitischen Massnahmen als gegeben 
erachtete. Grundsatzlich ist dieser Weg auch heute noch plausibel und sinnvoll, führt 
er doch dazu, dass die Schweiz durch den vermehrten Ersatz der fossilen Rohstoffe 
durch Elektrizitat unabhangiger vom Ausland wird und auch bezüglich Emissionen 
Fortschritte machen kann. 

Die bisherige Energiepolitik erfüllte diese Anforderungen problemlos. Mit der 
Energiestrategie 2050 wird diese jahrzehntelang bewahrte Politik nun ohne 
Not über den Haufen geworfen und damit werden auch die Rahmenbedin­
gungen für den Wirtschafts- und Lebensstandort Schweiz stark verschlech­
tert. Eine Strategie muss auf bewahrten Grundlagen aufbauen. Diese müssen wirt­
schaftlich tragbar, umsetzbar sowie auch zeitlich machbar sein. Unbekannte Variab­
len sowie mõgliche Szenarien sind nicht geeignet, diese Ziele zu erfüllen. Es braucht 
konkrete Massnahmen mit verlasslichen Planungsparametern. Alles andere führt ge­
radewegs ins energiepolitische Abseits und zu einer Schwachung der Wettbewerbsfa­
higkeit. 

Massnahmen 
Die SVP lehnt alle Massnahmen der Energiestrategie, welche zu mehr staat­
lichem Dirigismus, mehr Subventionen und hõheren Kosten sowie neuen 
oder der Erhõhung bestehender Abgaben führen, grundsatzlich ab. Staatliche 
Eingriffe sind per se kritisch zu hinterfragen, insbesondere bei einem Bereich wie der 
Energiepolitik, bei welcher selbst kleinste Anderungen Auswirkungen auf das gesam­
te System von Wirtschaft und Gesellschaft haben. Oberstes Kriterium einer sinn­
vollen Strategie ist die Versorgungssicherheit, die freie Wahl des Energie­
trãgers sowie jeglicher Verzicht auf Besserstellung einer Energieform ge­
genüber anderen wie auch des Verbots einer solchen. 

Genau diese Punkte sind bei der bundesratlichen Strategie nicht gegeben, baut sie 
doch im Gegensatz zur bisherigen Politik mit konkreten Massnahmen und Vorhaben 
auf das Prinzip Hoffnung und eine staatliche Verzichts- und Verbotspolitik. Anstelle 
klarer, erreichbarer Ziele und damit verlasslicher Rahmenbedingungen wird ein Ge­
misch aus utopischen Wunschvorstellungen und staatlichem Interventionismus kre­
iert - die Verantwortung für die praktische Umsetzung wird delegiert. So wird im 
ersten vorliegenden Massnahmenpaket auf bisherige Instrumente wie Vor­
schriften und Zwangsmassnahmen sowie eine Erhõhung von Subventionen 
gesetzt. Man verschãrft diese aber dergestalt, dass die bisherige bewãhrte 
und im Gesetz verankerte Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft fak­
tisch ausser Kraft gesetzt wird. Die in Artikel 7 des Energiegesetzes formulierte 
Aussage, dass die Energieversorgung Sache der Wirtschaft sei, ist deshalb geradezu 
ein Hohn und macht nur dann Sinn, wenn der Wirtschaft die Verantwortung für das 
künftige Scheitern der Utopie angelastet werden 5011. 

Auch bei den Zielen für den Ausbau der Elektrizitãt aus erneuerbaren Ener­
gien wie auch bei der Festlegung von allgemeinen Verbrauchszielen (Art. 2-
4) besteht dringend Anpassungsbedarf. Angesichts des Zeitraums über mehrere 
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Jahrzehnte gleichen diese mehr einem Blick in die Kristallkugel, denn seriõser wis­
senschaftlich fundierter Vorgaben. Die SVP fordert deshalb dringend, dass rea­
listische, messbare Zwischenziele mit entsprechenden Vorschlãgen zu deren 
Erreichung gesetzt werden und die weiteren Phasen und deren Massnahmen, wie 
bereits mehrmals erwahnt, ebenfalls einbezogen bzw. aufgelistet werden. 

Ebenso ist die Erwahnung des nationalen Interesses bei der Nutzung und dem Aus­
bau von erneuerbaren Energien zwar wichtig, jedoch fehlen auch hier konkrete Vor­
gaben bzw. klare Angaben, welche für die Rechts- und Investitionssicherheit unab­
dingbar waren. Darüber hinaus ist die SVP kiar nicht einverstanden mit dem 
Vorschlag der Vergütungen bzw. dem System der KEV an sich. Um Fehlan­
reize zu verhindern, ist diese erstens nicht weiter zu erhõhen und zweitens 
kiar zu befristen. Dass zusatzlich ein Vergütungssystem für Elektrizitat aus Warme­
Kraft-Kopplung (WKK) installiert werden 5011, ist angesichts der schwerwiegenden 
Nachteile dieser Energieform (Emissionen und fossile Abhangigkeit) mehr als nur 
fragwürdig. Dass der Bundesrat zusatzliche Anforderungen bzw. Vorschriften für den 
Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geraten aufstellen und damit die 
bisher erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in diesem Bereich quasi auf­
künden will, spricht Bande über den Geist der Vorlage. 

Ohnehin ist der Entwurf beseelt von einem tiefen Misstrauen gegenüber der Wirt­
schaft. Der Glaube, dass staatliche Eingriffe und Vorschriften den jahrzehntelangen 
Bemühungen der Wirtschaft überlegen sind, zieht sich wie ein roter Faden durch die 
gesamte Strategie. So sind auch die Vorstellungen im Gebãudebereich geprãgt 
von staatlichem Interventionismus - die Vorgaben an die Kantone sind denn 
auch als ein zentralistischer, schwerwiegender Eingriff in den Fõderalismus 
zu werten. Noch schlimmer sind die Eingriffe im Elektrizitãtsbereich. Die in 
Art. 43-46 postulierten Effizienzziele für die Unternehmen der Strombranche 
sind nichts Weiteres als der unglaubliche Versuch der Installierung eines 
planwirtschaftlichen Regimes. Der fehlende marktwirtschaftliche Ansatz führt zu 
massiven administrativen Kosten für Umsetzung und Kontrolle. Ein solches Vorgehen 
ist schon im Grundansatz entschieden abzulehnen. 

Im Weiteren sind auch die Emissionsvorgaben bei Fahrzeugen kritisch zu hin­
terfragen. Ohne Abgleichung mit dem Ausland machen diese Reduktionssãt­
ze keinen Sinn bzw. führen zu massiven Mehrkosten für die Bevõlkerung. 
Genau dasselbe ist bei der CO2-Abgabe auf Brennstoffe zu sagen. Auch hier 
hat die Schweiz quasi als Sonderzug leider bereits frühzeitig eine solche wirtschafts­
feindliche Abgabe eingeführt. Nun 5011 diese mit der Variante 2 sogar noch weiter 
ausgebaut werden. Ein solches isoliertes Vorgehen widerspricht jeglicher betriebs­
wirtschaftlicher Logik und führt einmal mehr zu einer Mehrfachbelastung von Bevõl­
kerung und Unternehmen - ein veritables Eigentor. Für den Abgabesatz ist des­
halb, wenn überhaupt, Variante 1 vorzuziehen noch sinnvoller wãre es, die 
gesamte CO2-Abgabe komplett zu streichen. Ebenfalls zu streichen sind die 
im Kernenergiegesetz vorgesehenen Verbote der Rahmenbewilligungen von 
neuen wie auch die Anderung bestehender Kernkraftwerke. Eine solche Rege­
lung ist kiar unverhaltnismassig und eine Benachteiligung einer über Jahrzehnte be­
wahrten Energieform, für die zurzeit keine wirkliche Alternative existiert. 

Fazit 
Die Energiestrategie 2050 des Bundesrates erfüllt die Anforderungen an ei­
ne bezahlbare, sichere und unabhãngige Energieversorgung kiar nicht. Sie 
ist sowohl aus wirtschaftlicher wie auch aus energiepolitischer Sicht ent­
schieden abzulehnen. Weder findet eine Gesamtschau mit allen nõtigen Massnah-
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men und einem Einbezug aller Faktoren statt, noch sind wichtige Punkte restlos ge­
klart. So ist zum Beispiel die Einbettung in die europaische Strommarktliberalisierung 
nicht vorhanden. Ebenso fehlt der Einbezug einer õkologischen Steuerreform, die 
vom Bundesrat geprüft wird. Entsprechende Vorstellungen sind zwingend gemeinsam 
mit der Energiestrategie vorzulegen. 

In der vorliegenden Form bleibt die Energiestrategie ein Flickwerk und er­
schwert somit Planbarkeit, Rechts- und Investitionssicherheit massiv. Das 
Sammelsurium an Vorschlagen drangt die Marktkrafte zurück und führt zu einer 50-

zialistischen Planwirtschaft mit enormen Kosten, deren Folgen erst zu einem Zeit­
punkt sichtbar werden - in dem die Mõglichkeit zu einer Abkehr nicht mehr gegeben 
sein wird. 

Die "Blackbox" Energiestrategie 2050 ist offensichtlich Teil einer intransparenten Sa­
lamitaktik, welche zu ungewissen Folgen und Kosten führen wird, die zum Schluss 
der Bürger sowie die kleinen und mittleren Unternehmen zahlen müssen. Trotz der 
Tragweite der neuen Politik und der Tiefe der staatlichen Eingriffe in individuelles 
Verhalten und wirtschaftliche Tatigkeit ist eine verfassungsrechtliche Grundlage mit 
entsprechender demokratischer Legitimation nicht vorgesehen! Eine solche Vorge­
hensweise ist zutiefst undemokratisch und unredlich. Die Bevõlkerung hat ein An­
recht darauf, bereits zu Beginn zu wissen, welche Herausforderungen und Probleme 
bei der Umsetzung der Strategie anstehen werden. Die SVP fordert deshalb ein­
dringlich eine Gesamtschau mit allen verfügbaren Massnahmen und klare 
messbare Zwischenziele, welche bei Nichterfüllung eine grundsãtzliche Ab­
kehr von der Strategie mõglich machen. 

Deshalb sind wir auch nicht einverstanden mit der Tatsache, dass der Ausstieg aus 
der Kernenergie in der Vernehmlassung nicht begründet wird. Eine kritische, õffentli­
che Diskussion über Vor- und Nachteile dieser Energieform wie auch der gesamten 
Strategie wird damit bewusst unterdrückt. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, 
dass das Volk in dieser wichtigen Frage in Kenntnis aller Fakten und aller Phasen das 
letzte Wort hat. Damit das Volk mõglichst unverfãlscht seinen Willen kundtun 
kann, ist die komplette Vorlage unter ein referendumsfãhiges Rahmenge­
setz zu stellen. 

Sollte die Strategie vom Volk bestatigt werden, ist zudem eine Anpassung der 
Klimapolitik bzw. der jeweiligen Gesetze unumganglich, damit der Einstieg in die fos­
sile Stromproduktion nicht erschwert wird. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie 
freundlich. 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

Der Parteiprasident 

Toni Brunner 
Nationalrat 

Der Generalsekretar 

;.l __ _ 
Martin Baltisser 
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Allgemeine Fragen 

1. Sind Sie insgesamt mit der Vernehmlassungsvorlage zur Energiestrategie 2050 

einverstanden? 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

Begründungen für alle Fragen sind alle in der beigelegten Vernehmlassungsantwort der SVP 

Schweiz zu finden. 

 

 

2. Sind Sie mit dem etappierten Vorgehen der Energiestrategie 2050 einverstanden (zweite 

Etappe gemäss Ziffer 1.4 im erläuternden Bericht)? 

Erläuternder Bericht: 1.3 (erstes Massnahmenpaket), 1.4 (zweite Etappe) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme  

 

Bemerkungen: 

 

  

 

3. Sind Sie damit einverstanden, den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie mit dem 

vorliegenden Massnahmenpaket zu verknüpfen? 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Kernenergiegesetz 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Rahmenbewilligungen für die Erstellung neuer 

Kernkraftwerke nicht mehr erteilt werden dürfen? 

Kernenergiegesetz, Art. 12 Abs. 4 (neu)  

Erläuternder Bericht: 1.2 sowie 2.2.6 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 
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Zweck, Ziele, Grundsätze Energiegesetz 

5. Sind Sie damit einverstanden, dass Ausbauziele für die Produktion von Elektrizität aus 

erneuerbaren Energien sowie Verbrauchsziele gesetzlich festgelegt werden? 

EnG Art. 2 und 4, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: Gesamt sowie insbesondere 1.2, 1.3, 1.6, 2.1 (1. Kapitel)  

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Energieeffizienz 

Gebäude 

6. Sind Sie mit der vorgesehenen Erhöhung der Gesamtmittel von Bund und Kantonen zur 

Verstärkung des Gebäudeprogramms ab 2015 auf maximal 600 Millionen Franken pro Jahr 

einverstanden? 

CO2-Gesetz, Änderungen Art. 29 und Art. 34 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Gebäude) sowie 2.2.2 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

7. Welche Variante bevorzugen Sie bei der Änderung der gesetzlichen Grundlage für die 

Verwendung des Ertrags aus der CO2-Abgabe für den Gebäudebereich? 

CO2-Gesetz, Änderungen Art. 29 und Art. 34 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Gebäude) sowie 2.2.2 

 

 X Variante 1 (CO2-Gesetz, Änderungen Art. 29 und 34, Variante 1) 

 Variante 2 (CO2-Gesetz, Änderungen Art. 29 und 34, Variante 2) 

 Keine der beiden Varianten 

 Keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

8. Sind Sie damit einverstanden, dass Kosten für Gebäudeinvestitionen, die dem Energiesparen 

und dem Umweltschutz dienen, über drei Jahre verteilt steuerlich abgezogen werden 

können, und dass ab 2025 Investitionen (vgl. erläuternder Bericht: 2.2.3), die dem 

Energiesparen und dem Umweltschutz dienen nur dann steuerlich abzugsberechtigt sind, 
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wenn das betroffene Gebäude einen bestimmten energetischen Mindeststandard aufweist?  

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 31a (neu), Art. 32 Abs. 2bis (neu), Art. 32 

Abs.2ter (neu), Art. 67a (neu) und Art. 205e (neu); Bundesgesetz über die Harmonisierung der 

direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Art. 9 Abs. 3bis
 bis Abs. 3quinquies (neu), Art. 10 

Abs. 1ter (neu), Art. 25 Abs. 1ter und Art. 72q (neu) und 78f (neu) 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Gebäude), 2.2.3 und 2.2.4  

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Mobilität 

9. Sind Sie mit der Verschärfung des CO2-Emissionszielwerts für die erstmals in Verkehr 

gesetzten Personenwagen auf durchschnittlich 95 g CO2/km bis Ende 2020 einverstanden? 

CO2-Gesetz, Änderung Art. 10 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Mobilität) sowie 2.2.2 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

10. Sind Sie mit der Einführung eines CO2-Emissionszielwerts für die erstmals in Verkehr 

gesetzten Lieferwagen und leichten Sattelschleppern und dessen Festlegung auf 

durchschnittlich 175 g CO2/km bis Ende 2017 und auf durchschnittlich 147 g CO2/km bis 

Ende 2020 einverstanden? 

CO2-Gesetz, Änderung Art. 10 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Mobilität) sowie 2.2.2 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Energieversorgungsunternehmen und Unternehmen der Energiewirtschaft 

11. Sind Sie damit einverstanden, dass Elektrizitätslieferanten Zielvorgaben zur stetigen 

Steigerung der Effizienz beim Elektrizitätsverbrauch erfüllen müssen (mittels Einführung von 

sogenannten weissen Zertifikaten)? 

EnG, Art. 43 bis 46, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Energieversorgungsunternehmen) sowie 2.1 (6. Kapitel 3. 
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Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

12. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bund Unternehmen der Energiewirtschaft aus 

Gründen der Transparenz und Information verpflichten kann, Daten zu veröffentlichen 

(insbesondere bezüglich Strom- und Wärmeverbrauch von Kundengruppen sowie bezüglich 

Angeboten und Massnahmen zur Förderung einheimischer und erneuerbarer Energien und 

der Energieeffizienz)? 

EnG, Art. 62, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 2.1 (9. Kapitel) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Industrie und Dienstleistungen 

13. Sind Sie mit der Ausweitung der wettbewerblichen Ausschreibungen auf 

Elektrizitätsproduktion und -verteilung einverstanden? 

EnG, Art. 33, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Industrie und Dienstleistungen) sowie 2.1 (4. Kapitel) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

14. Sind Sie damit einverstanden, dass sich Endverbraucherinnen und Endverbraucher mit einem 

Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh pro Jahr gegenüber dem Bund zur Steigerung 

der Stromeffizienz sowie zur Verminderung des CO2-Ausstosses verpflichten können und 

damit den Netzzuschlag rückerstattet erhalten? 

EnG, Art. 38, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.1 (Industrie und Dienstleistungen) sowie 2.1 (5. Kapitel 1. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 
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Erneuerbare Energien 

15. Sind Sie mit der Einführung einer gemeinsamen Planung von Bund und Kantonen sowie eines 

gesamtschweizerischen Ausbaupotenzialplans für den Ausbau der erneuerbaren Energien 

einverstanden? 

EnG, Art. 11 und 12, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht:1.3.2 (Unterstützende Massnahmen), 2.1 (2. Kapitel, 2. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

16. Sind Sie damit einverstanden, dass die Kantone verpflichtet werden, insbesondere für 

Wasser- und Windkraft geeignete Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festzulegen 

und dazu einen Nutzungsplan vorzulegen? 

EnG, Art. 13, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Unterstützende Massnahmen), 2.1 (2. Kapitel, 2. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

17. Sind Sie damit einverstanden, dass für neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ab 

einer gewissen Grösse und Bedeutung ein nationales Interesses statuiert wird? 

EnG, Art. 14, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht 1.3.2 (Unterstützende Massnahmen), 2.1 (2. Kapitel, 2. Abschnitt) 

 

X Ja  Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Anschlussbedingungen und Abnahme- und Vergütungspflicht  

18. Sind Sie mit der Einführung einer Eigenverbrauchs-Regelung, d.h. der Schaffung der 

gesetzlichen Möglichkeit für Anlagebetreiber selbst produzierte Energie selber zu 

verbrauchen, einverstanden? 

EnG, Art. 17 Absatz 2, Entwurf vom 28. September 2012 
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Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie2.1 (3. Kapitel, 1. Abschnitt) 

 

X Ja  Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Einspeisevergütungssystem  

19. Sind Sie mit dem Ausschluss von Kehrichtverbrennungs- und Klärgasanlagen sowie Anlagen, 

die teilweise fossile Brenn- oder Treibstoffen nutzen, aus dem Kreis der 

teilnahmeberechtigten Anlagen einverstanden? 

EnG, Art. 18 Absatz 4, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht:1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie 2.1 (3. Kapitel, 2. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

20. Sind Sie mit der Begrenzung der jährlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur 

Förderung von Photovoltaik-Anlagen einverstanden? Diese Kontingentierung soll als Ersatz 

für die heutige mehrstufige Regelung mit Gesamtdeckel und Teildeckel dienen. 

EnG, Art. 20, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie 2.1 (3. Kapitel, 2. Abschnitt) 

 

X Ja  Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

21. Sind Sie damit einverstanden, dass für den Vollzug des Einspeisevergütungssystems und der 

neuen Aufgaben (Einmalvergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen, WKK-Vergütungssystem) 

eine separaten Stelle in der Form einer Tochtergesellschaft bei der nationalen 

Netzgesellschaft geschaffen wird? 

EnG, Art. 65 und 66, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 2.1 (10. Kapitel) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 
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Einmaliger Beitrag für kleine Photovoltaik-Anlagen 

22. Sind  Sie damit einverstanden, dass Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung unter 10 kW 

ausserhalb des Modells der Einspeisevergütung gefördert werden?  

EnG, Art. 28-30, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie 2.1 (3. Kapitel, 3. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

23. Sind  Sie damit einverstanden, dass Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung unter 10 kW 

mit einem einmaligen Beitrag (Einmalvergütung) anstelle der Einspeisevergütung gefördert 

werden? Oder bevorzugen Sie – als Alternative zur Einmalvergütung – das Net Metering für 

die künftige Förderung der kleinen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung  unter 10 kW? 

EnG, Art. 28-30, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie 2.1 (3. Kapitel, 3. Abschnitt) 

 

 Einmalvergütung 

 Net Metering  

 X Keine der erwähnten Optionen  

 

Bemerkungen: 

 

 

 

24. Sind Sie mit damit einverstanden, dass die kleinen Photovoltaik-Anlagen unter 10 kW auf der 

Warteliste (ohne positiven Bescheid) vom Einspeisevergütungssystem ausgenommen und 

mittels Einmalvergütung gefördert werden? 

EnG, Art 71, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 2.1 (3. Kapitel, 2. Abschnitt sowie 12. Kapitel) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Netzzuschlag 

25. Sind Sie mit der Entfernung des Gesamtdeckels sowie der Teildeckel für die Finanzierung der 

Vergütungen einverstanden? 

EnG, Art 36, Entwurf vom 28. September 2012 
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Erläuternder Bericht: 1.3.2 (Finanzielle Förderung) sowie 2.1 (5. Kapitel) 

 

X Ja  Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

Fossile Kraftwerke 

26. Sind Sie mit der Einführung eines WKK-Vergütungssystems einverstanden? 

EnG, Art 31 ff., Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.3 sowie 2.1 (3. Kapitel, 4. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

27. Sind Sie mit dem Förderbereich des Vergütungssystems für WKK einverstanden (Anlagen mit 

einer Feuerungswärmeleistung von 0,35 MW bis und mit 20 MW)? 

EnG, Art.31 Abs. 1, Entwurf vom 28. September 2012 

Erläuternder Bericht: 1.3.3 sowie 2.1 (3. Kapitel, 4. Abschnitt) 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

28. Sind Sie mit der Einführung einer Verpflichtung zur Kompensation sämtlicher verursachter 

Emissionen, unter gleichzeitiger Befreiung von der CO2-Abgabe, für Anlagen, die am WKK-

Vergütungssystem teilnehmen, einverstanden? 

CO2-Gesetz, Art. 22 Abs. 4bis (neu) 

Erläuternder Bericht: 1.3.3 sowie 2.2.2 

 

 Ja  Nein X keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

29. Welche alternative Fördermöglichkeiten für die Wärme-Kraft-Kopplung schlagen Sie vor? 

WKK sind aufgrund ihrer Emissionen und wenn sie mittels fossiler Energie betrieben werden, 
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grundsätzlich nicht zu fördern. Wenn überhaupt eine Förderung in Betracht gezogen werden 

soll, so ist die Förderung an die Nutzbarkeit des Holzes zu koppeln. Dieser einheimische 

Energieträger besitzt heute eine viel zu kleine Bedeutung. 

 

Netze 

30. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Regelungen zur Verfahrensbeschleunigung auf dem Gebiet 

des Elektrizitätsrechts einverstanden? Dazu gehört insbesondere, dass der Zugang ans 

Bundesgericht auf Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung eingeschränkt wird.  

Bundesgerichtsgesetz, Art. 83 Bst. w (neu)  

Erläuternder Bericht: 1.3.4 sowie 2.2.1  

 

X Ja  Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

31. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Regelungen zur Einführung und Kostentragung von 

intelligenten Messsystemen einverstanden?  

Dies betrifft insbesondere die Delegationsnormen zur Einführung und zur Festlegung von 

Mindestanforderungen sowie die Möglichkeit für die Netzbetreiber, die Kosten der 

Einführung gesetzlich vorgeschriebener intelligenter Messsysteme als anrechenbare 

Netzkosten auf die Endkundinnen und  -kunden zu überwälzen 

Stromversorgungsgesetz, Art. 15 Abs.1 und 1bis (neu) sowie Art. 17a (neu)  

Erläuternder Bericht: 1.3.4 sowie 2.2.8 

 

 Ja X Nein  keine Stellungnahme 

 

Bemerkungen: 
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